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Per 1.1.2013 wurde das neue
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

(KESR) in Kraft
gesetzt. Zum gleichen Zeitpunkt
wurden die früheren
Vormundschaftsbehörden in die Kindes-

und Erwachsenschutzbehörden

(KESB) überführt.

Da etliche Mitarbeitende aus den Pflegezentren und den

Städtischen Gesundheitsdiensten direkt vom neuen
KESR betroffen sind, ist es interessant zu lesen, was
diese und auch andere Fachkräfte über ihre persönlichen

Erfahrungen mit dem neuen Gesetz berichten.

Unbestritten ist sicherlich die Tatsache, dass die schweizweite

Professionalisierung der Behördenorganisation
überall dort erheblichen Aufwand mit sich brachte, wo

neue Strukturen geschaffen werden mussten, um den

geänderten Anforderungen gerecht werden zu können.

Da in der Stadt Zürich die ehemalige Vormundschaftsbehörde

aufgrund der Grösse bereits professionalisiert

war, war der organisatorische Aufbauaufwand hier relativ

klein. Inhaltlich war jedoch auch die Stadtzürcher KESB

gefordert, das neue Recht umzusetzen. Lesen Sie dazu

die Ausführungen des Präsidenten Michael Allgäuer im

Interview.

In der vorliegenden Intercura beschreiben die Autorinnen

und Autoren Ihre Erfahrungen mit dem neuen KESR und

vermitteln zum Teil unterschiedliche persönliche
Standpunkte. Ich wünsche ihnen eine spannende Lektüre!

Renate Monego
Direktorin Städtische Gesundheitsdienste
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